Änderungen im Schulgesetz NRW und seine Folgen

Seit dem 1. August 2006 gibt es für das Land NRW ein neues Schulgesetz. Die Folgen bekommen wir in der Stadt Büren deutlich zu spüren.

Hier nur einige der prägnantesten Veränderungen:
1. Kinder werden zwei Jahre vor der Einschulung auf ihre Sprachfertigkeit getestet:

Ein unsinniges und langweiliges Spiel wird mit jeweils vier Kindern durchgeführt. Eine Erzieherin spielt, eine Grundschullehrerin protokolliert.

Bei dem Spiel geht es um einen Zoobesuch. Es gibt allerdings Kinder, die noch nie in einem Zoo waren und daher exotische Tiere, wie Flamingos gar nicht kennen. Ungeachtet dieser Tatsache muss dieses Spiel gespielt werden.

Die spielenden Kinder werden neben dem imaginären Zoobesuch mit Wörtern und Sätzen konfrontiert, die sie nachsprechen müssen, wie z. B. „Labina“, „Frotuka“, oder „Der Morgen isst mit dem Tisch zu Mittag“.
2. Änderung des Stichtages für das Einschulungsalter:
Bisher wurden die Kinder schulpflichtig, die bis zum 30. Juni ihr 6. Lebensjahr erreicht haben. Das neue Schulgesetz sieht nun vor, dass dies schrittweise bis zum 31. Dezember verlegt wird. Zum Schuljahr 2014/2015 werden auch die Kinder eingeschult, die bis zum 31. Dezember 2014 ihr 6. Lebensjahr erreicht haben. Sie werden also mit 5 Jahren bereits eingeschult. Ihnen wird ein ganzes Jahr, das sie spielend und ohne Druck im Kindergarten verbringen könnten, genommen.
3. Aufhebung der Schulbezirksgrenzen:
Die Schulbezirksgrenzen sind von der Landesregierung aufgehoben worden. Eltern können ihr Kind an der Grundschule ihrer Wahl anmelden. Fahrtkosten über die nächstgelegene Schule hinaus haben sie allerdings selbst zu tragen.

Damit erhöht sich der Druck auf kleinere, ländliche Grundschulen und gefährdet ihren Bestand.

Dies wird in Zukunft zwangsläufig zu einem unfairen Wettbewerb zwischen den Schulen führen. Des Weiteren werden Kinder um ihr Recht gebracht, im gewohnten und vertrauten Lebensraum, gemeinsam mit schon aus dem Kindergarten bekannten Kindern zusammen, „ihre“ Schule besuchen zu können.

4. Verbindliche Grundschulempfehlung:

Nach der Grundschulzeit entscheiden nicht mehr die Eltern, in welche Form der weiterführenden Schule ihr Kind wechseln darf. Sie müssen sich mit der Empfehlung der Grundschule abfinden, ob ihr Kind die Haupt-, Real- oder Gesamtschule, oder ein Gymnasium besuchen darf.

Elternwille wird damit abgeschafft. 40% der Prognosen sind falsch, das ist wissenschaftlich belegt. Kinder werden über- oder unterschätzt, Kinder mit Migrationhintergrund sind dabei oftmals chancenlos.

Das ist nicht kindgerecht und verschärft eine Selektion der Kinder untereinander.

5. Einführung von Kopfnoten:
Schüler werden für ihr Arbeits- und Sozialverhalten durch Kopfnoten beurteilt.

Dies ist absolut kontraproduktiv, da es der Individualität der Kinder nicht gerecht werden kann.
6. Verbundschulen:

Es wird in der Zukunft keine einzügig geführten Schulen mehr geben. Kleine Schulen müssen mit anderen Schulen einen Verbund gründen. Dies betrifft in der Stadt Büren die Grundschule Harth/Weiberg und die Grundschule in Brenken.
Die Josefschule in Büren muss sich mit der Grundschule Harth/Weiberg zusammenschließen, die Grundschule in Brenken wird ab kommendem Schuljahr mit der Grundschule in Wewelsburg zusammen arbeiten müssen. Die Schulleitungen sind gezwungen, jeweils zwei Schulen an unterschiedlichen Standorten zu leiten.

Bleib zu hoffen, dass dies gelingt und sich nicht nachteilig auf alle Schulen, insbesondere die Schüler auswirkt.

Fazit:
Die CDU/FDP geführte Landesregierung hat uns Eltern, den Schülern und letztlich sich selbst mit diesem neuen Schulgesetz keinen Gefallen getan. Wir im ländlichen Raum bekommen die Folgen daraus zu spüren.
Wir, die SPD, empfindet das neue Schulgesetz unsozial und absolut unsinnig.
